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Der Entwurf der Bebauungspianänderung in der Fassung vom 29.06.2023 wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in derzeit vom 14.07.2023 bis 16.08.2023 
öffentlich ausgelegt.

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch außerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.
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Die Baurenzen dürfen ausnahmsweise durch Terrassen und Balkone um bis zu 3 m 
überschritten werden.

Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 
etwaige Differenzen auszugleichen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts­
flächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten 
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt­
last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs­
pflicht gern. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Ab­
deckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der 
Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 29.06.2023 wur­
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 04.07.2023 bis 16.08.2023 beteiligt.

Infolge von Starkregenereignissen können auf tieferliegenden Grundstücken im Be­
reich des Bebauungsplanes Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden 
sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich 
abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern. Eine So­
ckelhöhe von mindestens 25 cm über der Fahrbahnoberkante/ über Gelände wird 
empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/ oder mit 
Aufkantungen, z. B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Zum Schutz vor eindrin­
gendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete Schutz­
vorkehrungen vorzusehen, z. B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

31.08.2023 Satzungsbeschluss
29.06.2023 (Entwurf)

Die festgesetzte Grundfläche kann durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO 
genannten Anlagen um 50 % bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,45 
überschritten werden.

Höhenlinien, mit Höhenangabe in Meter über NHN, 
z. B. 495,5 mü. NHN
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Garagen, Carports und offene Stellplätze sind im straßenseitigen Grundstücksbereich 
bis zur Flucht der rückwärtigen Baugrenze auch außerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig.
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Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27.04.2023 die 18. Änderung des Bebau­
ungsplans Hechelwiese beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
05.07,2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs die Festsetzungen des Be­
bauungsplans Hechelwiese i. d. F. der 6. Änderung einschließlich aller nachfolgenden rechts­
verbindlichen Änderungen. Bei vorliegendem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfa­
chen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich 
neben den Vorgaben dieses Bebauungsplanes nach den Regelungen des § 34 BauGB.

Hechelwiese
18. Änderung 
Gesamtüberarbeitung

Die Gemeinde Utting am Ammersee erlässt aufgrund §§2, 3, 4, 9 und 10 und 13a Baugesetz­
buch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO) und Art. 23 Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) diesen Bebauungs­
plan als Satzung.
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Auf die Beachtung folgender Satzungen der Gemeinde Utting in ihrer jeweils gültigen 
Fassung wird hingewiesen:

- Satzung über die abweichenden Maße der Abstandsflächentiefen 0,8 H

- Satzung über örtliche Bauvorschriften

s

Versickerung und Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser bedürfen einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis der Kreisverwaltungsbehörde. Eine genehmigungsfreie 
Niederschlagswasserbeseitigung kann nur unter Beachtung der Anforderungen der 
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags­
wasser in das Grundwasser (TRENGW) oder der Technischen Regeln zum schadlo­
sen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer 
(TRENOG) erfolgen. Gesammeltes Niederschlagswasser darf nur dann in em Ober­
flächengewässer oder einen Kanal eingeleitet werden, wenn eine Versickerung des 
Niederschlagswassers nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist. Weitere Infor­
mationen sind auf der Homepage des Landesamtes für Umwelt (LfU) und des Was­
serwirtschaftsamtes Weilheim zu erhalten.

Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung 10/2021. 
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge­
eignet.
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Der Satzungsbeschluss zur 18. Bebauungsplanänderung wurde am. ge­
mäß § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht Die 18. Än­
derung des Bebauungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über des­
sen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 18. Änderung des Bebauungsplans 
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs, 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.
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Die Gemeinde Utting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 31.08.2023 die 
18. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 31.08.2023 gemäß §10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. j£p 2Q23
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